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Anlage 2 

Module der Unterweisungszeit nach Teil 3, Nummern 9.4 und 10 
für die Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt  

gemäß § 19 Absatz 2 VAP2.1  

 

Nr. Bezeichnung Pflicht 
Prüfung 

Wahlrecht Prüfungsform Anforderung 

1 Einführungswoche Ja Nein Teilnahmenachweis 
/ 

2 Juristische Methoden Ja Nein Teilnahmenachweis 
3.1 Staat und Gesellschaft I Ja Ja, durch 

Laufbahn-
wechsler/in 

Klausur (3 Stunden) oder  
Fachgespräch 

Bewertung von 
mindestens drei 
der sechs 
Prüfungen mit 
mindestens 
„ausreichend“ 
(mindestens 4,0 
Punkte) 

4.1 Allgemeine rechtswissenschaftliche 
Grundlagen des 
Verwaltungshandelns I: 
Allg. Verwaltungsrecht 

Ja Nein Klausur (4 Stunden) 

4.3 Allgemeine 
wirtschaftswissenschaftliche 
Grundlagen des 
Verwaltungshandelns 

Ja Ja, durch 
Dozent 

Klausur (3 Stunden) oder  
Fachgespräch 

6.3 Personalrecht Ja Ja, durch 
Laufbahn-
wechsler/in 

Klausur (3 Stunden) oder 
Fachgespräch oder  
Hausarbeit 

6.4 Rechnungswesen I Ja Nein Klausur (90 min) 
6.5 Staatliches Finanzmanagement Ja Nein Klausur (150 min) 

 
 
 



 

 

7 Wahlpflichtmodul 1 Ja Ja, durch 
Laufbahn-
wechsler/in 

dezentraler Klausur (3 Stunden) oder  
Hausarbeit oder  
Referat oder  
Fachgespräch 

Bewertung mit 
mindestens 
„ausreichend“ 
(mindestens 4,0 
Punkte) 

8 Wahlpflichtmodul 2 Ja Ja, durch 
Laufbahn-
wechsler/in 

dezentraler Klausur (3 Stunden) oder  
Hausarbeit oder  
Referat oder  
Fachgespräch 

9.1 Seminar Ja Nein Seminarleistung 
9.2 Training sozialer Kompetenzen Nein Nein Teilnahmenachweis / 
9.3 Praxisbezogenes Projekt Ja Nein Projektleistung 

Bewertung mit 
mindestens 
„ausreichend“ 
(mindestens 4,0 
Punkte) 

10.1 Praxismodul Ja Nein Aktenarbeit 

10.2 Praxismodul Ja Nein Aktenarbeit 
10.3 Praxismodul Ja Nein Aktenarbeit 
10.4 Praxismodul Ja Nein Aktenarbeit 
10.5 Praxisabschlussmodul Ja Nein Aktenarbeit 

 

Im Fall der Wahl einer Klausur oder eines Fachgesprächs bestehen die Wiederholungsmöglichkeiten gemäß § 8 Abs. 1 

VAP2.1 in Verbindung mit der Studienordnung. 

  


